
 

 

Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim 

 

Abmeldung vom Religionsunterricht (5. - 10. Jgst.) 
Wechsel zu Ethikunterricht 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
der Religionsunterricht ist nach der Bayerischen Verfassung und dem Bayerischen 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetz an den Schulen ein ordentliches Lehrfach. 
 

1. Wenn Ihr Kind dem katholischen oder dem evangelischen Bekenntnis an-
gehört, ist im kommenden Schuljahr automatisch der katholische bzw. der evan-
gelische Religionsunterricht Pflichtfach. Falls Ihr Kind im Schuljahr 
____________ an dem entsprechenden Religionsunterricht nicht teilnehmen 
möchte, bedarf es der schriftlichen Abmeldung durch einen Erziehungsbe-
rechtigten. Diese Abmeldung gilt lt. § 45 Schulordnung für die Gymnasien in 
Bayern (GSO) für die gesamte Zeit des Verbleibens an unserer Schule, so-
lange sie nicht widerrufen wird. 

 
Jeder vom Religionsunterricht abgemeldete Schüler muss im kommenden 
Schuljahr den Ethikunterricht besuchen. 

 
2. Schüler, die bekenntnislos sind oder einer anderen als der katholischen 

oder evangelischen Religionsgemeinschaft angehören und nicht den für sie 
eingerichteten außerschulischen Religionsunterricht besuchen, müssen eben-
falls den Ethikunterricht besuchen. Möchten bekenntnislose Schüler in den 
Religionsunterricht wechseln, so bedarf es der Zustimmung der jeweiligen Re-
ligionsgemeinschaft (ein Antrag dazu liegt in der Schule auf). 

 

 

Erklärung 
zu 1.: 
Der Schüler/die Schülerin __________________________ Klasse: _________ 
wird vom Religionsunterricht abgemeldet und soll den Ethikunterricht besuchen. 
 

O D E R  
zu 2.:  
Der Schüler/die Schülerin __________________________ Klasse: _________ 
stellt den Antrag, in den __________________ Religionsunterricht zu wechseln. 
 

                                        
_________________________                       ________________________________ 
Ort, Datum                          Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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